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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Bestellung eines neuen Waldbrandbeauftragten nach § 18 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) 
 
Der Landkreis Celle legt nach § 18 Abs. 1 NWaldLG als Waldbehörde die Waldbrandgefahrenbezirke fest und bestellt 
für diese Waldbrandbeauftragte. Die Bestellung, der Sitz und die örtliche Zuständigkeit sind öffentlich bekannt zu ma-
chen.  
 
Mit Wirkung zum 01.05.2026 wurde  
Herr André Behrens 
Bezirksförsterei Garßen 
(Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Forstamt Südostheide) 
Moorkamp 70 
29223 Celle 
zum Waldbrandbeauftragten für den Gefahrenbezirk CE 1 bestellt.  
 
Celle, den 01.05.2026 
Landkreis Celle 
Der Landrat 
 
Im Auftrag 
von Harling 
Abteilung Natur- und Landschaftsschutz - Untere Waldbehörde  
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Faßberg, Öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Faßberg am 11.05.2026 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Montag, den 11.05.2026, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus, Große 
Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, eine Sitzung des Rates der Gemeinde Faßberg stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3. Feststellung der Tagesordnung 

4. Zuhörerfragezeit zu Beratungsgegenständen der Tagesordnung 

5. Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 

6. Berichte aus Sitzungen der Ratsausschüsse 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2026/2027 

8. Bericht aus dem Kreistag 

9. Mitteilungen der Verwaltung und Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten 

10. Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder 

11. Anfragen und Anregungen der Ortsvorsteher 

12. Zuhörerfragezeit 

13. Schließung der Sitzung 
 
Faßberg, den 30.04.2026 
Gemeinde Faßberg 
 
Speder L.S. 
Bürgermeisterin 
 

- - - 
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Gemeinde Faßberg, 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach dem § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Faßberg vom 06.12.2010 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
08.10.2020 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (NDs. GVBI. 
Seite 567), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. GVBI. Nr. 3/2025) und des § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI Seite 121), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. Seite 589) hat der Rat der Gemeinde Faßberg in seiner Sitzung vom 23.04.2026 
folgende Satzung beschlossen:  
 
I. Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Ge-

meinde Faßberg vom 06.12.2010, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 08.10.2020 wird wie 
folgt ergänzt:  

 
1. § 7 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt ergänzt:  

 
h)        sie militärisch genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch 

       aus der Grundstücksfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
       0,2 ergibt,  

                          1,5  
 

        mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
        vorhandene Vollgeschoss, 
 

i) sie militärisch genutzt und ohne Bebauung sind                     1,0. 
 
2. Es wird eine Regelung über die Verrentung wie folgt aufgenommen:  
 

§ 16 a 
Verrentung 

 
Der Beitrag kann auf Antrag in Form einer Rente gezahlt werden. Der Antrag auf Verrentung ist vom Beitragspflichtigen 
schriftlich vor Fälligkeit des festgesetzten Beitrages bei der Gemeinde zu stellen. Im Falle der Verrentung ist der Rest-
betrag mit 1 % über dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zu verzinsen.  
 
II. Inkrafttreten  
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Faßberg, den 24.04.2026  
 
Kerstin Speder  - L.S.- 
Die Bürgermeisterin  
 

- - - 
 
Stadt Celle, Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung (§ 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz -VwZG-) 
 
Herrn Ender Kizilhan 
 
letzte bekannte Anschrift in Deutschland: Hauptstr. 53, 29352 Adelheidsdorf wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 
für ihn bestimmten Bescheide der Stadt Celle vom 05.05.2026 mit dem Aktenzeichen 12.00.91-009/2026 hiermit öf-
fentlich zugestellt und im Justiziariat, Zimmer 272, während der Öffnungszeiten in Empfang genommen werden kön-
nen. 
 
Dauer des Aushangs: 05.05.2026 bis 02.06.2026  
 
Die Veröffentlichung der Benachrichtigung ist auch im Internet unter www.celle.de  bei „Amtliche Bekanntmachungen“, 
im Amtsblatt sowie im öffentlichen Aushang im Neuen Rathaus hinterlegt. 
 
Die Dokumente gelten nach Ablauf der o.a. Frist als öffentlich zugestellt. Es werden Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Stadt Celle - Der Oberbürgermeister 
 

- - - 
  

http://www.celle.de/
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Stadt Celle, 87. Änderung des Flächennutzungsplanes und Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19 Lhs 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Celle „Sonderbaufläche 
Biogasanlage Lachtehausen“ und des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 19 Lhs der Stadt Celle „Biogasan-
lage Lachtehausen“  

 

 
 

Inhalt der Planung: Ziel der Planung ist die Umwandlung einer bislang privilegierten Biogasanlage in eine gewerbliche 
Biogasanlage. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) unterrichtet 
die Stadt Celle über die beabsichtigten Planungen. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen per E-Mail 
an celle@instara.de abgegeben werden. Die Abgabe einer Stellungnahme ist auch schriftlich möglich oder kann zu 
Protokoll gegeben werden. Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich zu der Planung zu äu-
ßern. Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unbe-
rücksichtigt bleiben. Durch die Abgabe Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu. 
 
Die beabsichtigten Planungen können bis zum Ende der u. g. Frist im Internet unter folgender Adresse eingesehen 
werden:  
www.celle.de/bauleitplanverfahren 
 
Die Beteiligung findet in der Zeit vom 06. Mai bis einschließlich 08. Juni 2026 statt. 
 
Alternativ liegen die Unterlagen zu den Bauleitplanverfahren in diesem Zeitraum während der Öffnungszeiten (montags 
und dienstags 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags 8 bis 13 Uhr, donnerstags 8 bis 17 Uhr) im Foyer des Neuen 
Rathauses aus. 
 
Celle, den 05. Mai 2026 
Stadt Celle  
 
Dr. Jörg Nigge  
Oberbürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 
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